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Aus der Begründung:
Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichts liegen 
die Voraussetzungen für die Abweisung einer Berufung durch 
Beschluß wegen offensichtlicher Unbegründetheit (§ 157 Abs. 3 
ZPO) nur dann vor, wenn im erstinstanzlichen Verfahren alle 
für die Entscheidung wesentlichen Umstände ausreichend auf
geklärt worden sind, mit der Berufung keine beachtlichen 
neuen Tatsachen vorgebracht werden und die vom Gericht 
erster Instanz vorgenommene rechtliche Beurteilung unbe
denklich ist (vgl. OG, Urteil vom 11. März 1980 — 2 OZK 3/80 — 
[NJ 1980, Heft 5, S. 236]; OG, Urteil vom 18. November 1980 - 
2 OZK 40/80 - [NJ 1981, Heft 6, S. 280] und die in diesen Ent
scheidungen zitierten weiteren Urteile des Obersten Gerichts). 
Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben.

Es bedarf keines näheren Eingehens auf die Ausführungen 
in den Gründen der Entscheidungen zu den Voraussetzungen 
des § 230 ZGB, da sich für den Verklagten eine vertraglich 
übernommene Verpflichtung zur Aufbewahrung der Musik
instrumente bereits aus dem Rahmenvertrag mit der Konzert- 
und Gastspieldirektion für das Jahr’ 1981 zugunsten aller auf
tretenden Musiker ergibt.

In Ziff. 6 der Anlage zum Vertrag, die Bestandteil des Ver
trags ist, wurde das ausdrücklich festgelegt. Danach erstreckt 
sich die Haftung des Verklagten u. a. sowohl auf alle durch 
Diebstahl in dem verschließbaren Raum entstandenen Schä
den des Klägers als auch auf die am Arbeitsplatz entstande
nen Schäden, die von Dritten durch unberechtigtes Benutzen 
der Instrumente oder durch andere Handlungen verursacht 
wurden. Die sich daraus ergebenden Verpflichtungen wurden 
von den Mitarbeitern des Verklagten nicht erfüllt.

Das Kreisgericht hat anhand des in der mündlichen Ver
handlung erörterten Ermittlungsvorgangs der Kriminalpoli
zei festgestellt, daß der Dieb sich gegenüber zwei Mitarbeitern 
des Verklagten als Berechtigter ausgegeben hat und diese dar
aufhin bei der Entwendung der Musikanlage objektiv gehol
fen haben. Beide Mitarbeiter haben den ihnen Unbekannten 
nicht nach dem Namen gefragt, und sie haben sich weder 
einen Ausweis zeigen lassen, um die Personalien festzuhalten, 
noch haben sie die Berechtigung zum Abtransport der wert
vollen Musikanlage geprüft. Das ergibt sich vor allem aus 
ihrer Vernehmung durch die Kriminalpolizei. Das stellt ange
sichts des erheblichen Wertes der Musikanlage, die ohne jede 
Prüfung der Abholberechtigung an einen Fremden herausge
geben und sogar noch mit abtransportiert worden ist, ein grob 
fahrlässiges Verhalten dar, mit dem beide die vertraglichen 
Pflichten des Verklagten verletzt haben.

Durch dieses Verhalten der Mitarbeiter des Verklagten ist 
der Diebstahl der Musikanlage aus dem geschlossenen Hotel 
überhaupt erst ermöglicht worden. Sie haben damit bei der 
Erfüllung betrieblicher Aufgaben unter Verletzung ihnen ob
liegender Pflichten rechtswidrig den Schaden verursacht (§§ 92 
Abs. 1, 93, 330, 331 ZGB). Der Verklagte hat diesen Schaden 
zu ersetzen (§331 ZGB). Voraussetzungen für eine Befreiung 
des Verklagten von der Verpflichtung zum Schadenersatz 
(§ 334 ZGB) liegen bei dem gegebenen Sachverhalt nicht vor.

Das Nichtabstellen der Musikanlage in dem etwa 5 m von 
der Bühne der Bar entfernten Raum könnte bei dieser Sach
lage allenfalls eine Mitverantwortlichkeit des Klägers be
gründen (§341 ZGB). Dafür aber wäre Voraussetzung, daß 
räumlich die Möglichkeit der Unterbringung der Anlage in 
diesem offenbar kleinen Raum — neben allen anderen darin 
unterzubringenden Musikinstrumenten und sonstigen Gegen
ständen — gegeben und dies für den Kläger zumutbar war. 
Der gastronomische Leiter hat als Zeuge hierzu jedenfalls für 
ein tägliches Auftreten der Kapelle erklärt, daß diese die Mög
lichkeit hatte, alle wichtigen Instrumente, die tragbar sind 
(die Musikanlage des Klägers wiegt immerhin 56 kg), dort 
unterzubringen. Er hat weiter ausgesagt, daß es dem Kapel
lenleiter und auch dem Kläger zuzumuten gewesen sei, alle 
leicht zu transportierenden Instrumente dort abzustellen. An
dererseits hat er erklärt, daß keine Kapelle die Instrumente 
mit Kabeln nach Beendigung des Spielens jeweils abbaut und 
vor dem nächsten Auftritt wieder aufbaut. Offenbar ist dies 
auch niemals ausdrücklich verlangt worden, zumal damit ein 
nicht unerheblicher Arbeite- und Zeitaufwand verbunden 
wäre.

Zur räumlichen Möglichkeit und Zumutbarkeit des Unter - 
bringens auch der Musikanlage des Klägers in dem betreffen
den Raum werden die erforderlichen Feststellungen noch zu 
treffen sein. Auch wird nunmehr der Anspruch des Klägers 
hinsichtlich der Höhe zu prüfen sein, der wegen der unzutref
fenden Rechtsauffassung der Gerichte bisher nicht erörtert 
worden ist.

Im Falle der Feststellung einer Mitverantwortlichkeit des 
Klägers an dem Schaden wird diese gegenüber dem grob fahr
lässigen Verschulden der Mitarbeiter des Verklagten mit ge
ringerem Gewicht zu beurteilen und mit etwa einem Viertel 
anzunehmen sein.

Aus diesen Gründen war der Beschluß des Bezirksgerichts 
wegen Verletzung von § 157 Abs. 3 ZPO und §§ 92, 93, 330 ff. 
ZGB aufzuheben und die Sache zur Verhandlung über die Be
rufung des Klägers an dieses Gericht zurückzuverweisen, das 
die gegebenen Hinweise zu beachten haben wird.

Familienrecht
§ 39 FGB.
Vom gemeinschaftlichen ehelichen Eigentum an einer Bau
lichkeit, die auf dem Grundstück eines anderen Bürgers er
richtet worden und mit dem Boden fest verbunden ist, kann 
gemäß § 296 Abs. 1 ZGB nur dann ausgegangen werden, wenn 
mit dem Bodeneigentümer ein schriftlicher Nutzungsvertrag 
gemäß § 312 Abs. 1 ZGB abgeschlossen wurde. Andernfalls 
steht das Eigentum an der Baulichkeit dem Bodeneigentümer 
zu (§§ 295 Abs. 1, 30 Abs. 1 ZGB). In diesem Fall besteht ge
genüber dem Bodeneigentümer ein Anspruch auf Wertersatz 
für die Baulichkeit in Geld.
OG, Urteil vom 17. Januar 1984 - 3 OFK 43/83.

Die Ehe der Prozeßparteien wurde geschieden. Vom gemein
schaftlichen ehelichen Eigentum erhielt die Klägerin u. a. eine 
Doppelgarage.

Auf die Berufungen der Prozeßparteien hat das Bezirks
gericht das Urteil des Kreisgerichts teilweise aufgehoben. Der 
Klägerin verblieb jedoch u. a. die Doppelgarage.

Gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts über die Dop
pelgarage richtet sich der Kassationsantrag des Präsidenten 
des Obersten Gerichts, der Erfolg hatte.

Aus der Begründung:
Ausgehend von den Anträgen und den Erklärungen der Pro
zeßparteien hat das Bezirksgericht deren Auffassung, die Dop
pelgarage sei gemeinschaftliches Eigentum und somit in die 
Teilung einzubeziehen, ohne weitere Prüfung übernommen. 
Nach dem Vorbringen beider Prozeßparteien war unbestritten, 
daß sie auf dem Grundstück -der Eltern der Klägerin errichtet 
wurde und fest mit dem Boden verbunden ist. Vom Eigentum 
der Prozeßparteien an der Garage kann bei diesem Sachver
halt gemäß § 296 Abs. 1 ZGB nur ausgegangen v/erden, wenn 
zwischen den Bodeneigentümern und den Prozeßparteien ein 
schriftlicher Nutzungsvertrag nach § 312 Abs. 1 ZGB abge
schlossen wurde. Andernfalls steht das Eigentum an der Ga
rage gemäß §§ 295 Abs. 1, 30 Abs. 1 ZGB den Eltern der Kläge
rin als Bodeneigentümern zu. Eine Prüfung, ob ein schrift
licher Nutzungsvertrag vorliegt, ist nicht erfolgt.

Nach dem bisher bekannten Sachverhalt, insbesondere den 
eigenen Erklärungen der Prozeßparteien im Eheverfahren, 
ist anzunehmen, daß nach dem geltenden Recht kein schrift
licher Nutzungsvertrag über die in Verbindung mit dem Ga
ragenbau genutzte Bodenfläche abgeschlossen wurde, so daß 
auch nicht vom Eigentum der Prozeßparteien an der Garage 
auszugehen wäre. Unter dieser Voraussetzung könnte sie kei
ner Prozeßpartei als Alleineigentum zugewiesen werden. 
Allerdings hätten die Prozeßparteien in diesem Fall gegen
über den Grundstückseigentümern einen Anspruch auf Wert
ersatz für die Garage in Geld (§30 Abs. 1 ZGB). Dieser An
spruch könnte Gegenstand der Eigentumsverteilung nach Ehe
scheidung sein, falls entsprechende Anträge vorlägen.

Anders wäre die Rechtslage, wenn sich im Ergebnis der 
erneuten Verhandlung ergeben sollte, daß ein schriftlicher 
Nutzungsvertrag vorläge oder vor Inkrafttreten des ZGB ein


